
Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt nachrichtl ich. Die ortsübliche Be-
kanntmachung erfolgt in den Amts- und Gemeindeblätt ern der Verbands-
gemeinden Schönenberg-Kübelberg, Glan-Münchweiler, Ramstein-Miesenbach 
und Bruchmühlbach-Miesau. 
 
 
 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Gries  
Produktnummer: 21352 HA 6.2. 
 
 
 

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit sprüfung (UVPG),  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.2005 (B GBl. I S. 1757) 

 
- Feststellung der UVP-Pflicht - 

 
Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2, zweiter Halbsatz UVPG,  

des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG 
 
 
In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Gries ist der Bau gemeinschaftlicher und 
öffentlicher Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes vorgesehen. 
 
 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG fällt, wurde eine Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 UVPG durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.  
 
Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar.  
 
Die Screening-Unterlagen sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltinfor-
mationsgesetzes bei dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz zugänglich. 
 
Kaiserslautern, den 03.06.2008 
Im Auftrag 
 
 
 
(Christian Stoffels) 


